
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Maklergesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 262/1996 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 24 

Inkrafttretensdatum 

01.07.1996 

Abkürzung 

MaklerG 

Index 

20/06 Konsumentenschutz 

Text 

Tagebuch 

§ 24. (1) Der Handelsmakler ist verpflichtet, ein Tagebuch zu führen und in dieses alle 
geschlossenen Geschäfte täglich einzutragen. Die Eintragungen sind nach der Zeitfolge zu bewirken: 

sie haben die im § 21 Abs. 1 bezeichneten Angaben zu enthalten. Das Eingetragene ist vom 
Handelsmakler täglich zu unterzeichnen. 

(2) § 190 und die §§ 212 bis 216 HGB über die Aufbewahrung und Vorlage von Unterlagen sind 
auch auf das Tagebuch des Handelsmaklers anzuwenden. 

(3) Der Handelsmakler ist verpflichtet, den Parteien jederzeit auf Verlangen Auszüge aus dem 
Tagebuch zu geben, die von ihm unterzeichnet sind und alles enthalten, was von ihm in Ansehung des 
vermittelten Geschäfts eingetragen ist. Dies gilt auch für den Fall der automationsunterstützten Führung 
des Tagebuchs, bei welcher der Handelsmakler für die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete 
Wiedergabe zu sorgen hat. 

Zuletzt aktualisiert am 

24.08.2017 

Gesetzesnummer 

10003415 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Dokumentnummer 

NOR12038536 

alte Dokumentnummer 

N2199655843J 


